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Antrag 1959/2010/1 zur Sitzung Stadtrat am 03.11.2010 

 

 
 
Punkt 1. wird folgendermaßen geändert: 
 
Die Landeshauptstadt Mainz hat den festen Willen, sich an einem nachhaltigen Entschul-
dungsfond des Landes Rheinland-Pfalz zu beteiligen und in den so dringend notwendigen 
Schuldenabbau einzusteigen. 
Der Stadtrat stellt fest, dass der Kommunale Entschuldungsfond zur Tilgung der Kassenk-
redite in der Ausgestaltung der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die am 22. Sep-
tember 2010 unterzeichnet wurde, keine nachhaltige Hilfe für die Kommunen darstellt.  
Das Land als Hauptverursacher der hohen Kassenkredite trägt nur ein Drittel der Lasten. 
Die restlichen zwei Drittel müssen komplett von den Kommunen erbracht werden: ein Drit-
tel durch Haushaltskonsolidierungen sowie ein Drittel über den kommunalen Finanzaus-
gleich. Zudem werden durch den Fond nur 3,9 Milliarden der über 5 Milliarden Euro betra-
genden Verbindlichkeiten abgedeckt. 
Dem Entschuldungsfond in der jetzigen Form mangelt es an Nachhaltigkeit, da keine 
strukturellen Änderungen erfasst sind oder angegangen werden. 
Der von der CDU vorgeschlagene Weg eines Entschuldungsfonds in Höhe der Gesamt-
summe der Verbindlichkeiten von 5 Milliarden Euro gepaart mit einer Erhöhung des Ver-
bundsatzes um einen Prozentpunkt in Höhe von 83 Millionen Euro ist der auf Dauer zu-
kunftssichere Weg zur Entschuldung der Kommunen. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit ist 
dies zwingend notwendig. 
 
Punkt 2. wird folgendermaßen geändert: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, dem Stadtrat darzulegen, welche Voraussetzungen die 
Stadt Mainz im Vorfeld eines Entschuldungsvertrages zu erbringen hat. 
 
 

 
Begründung: 
 
Die Finanzlage der rheinland-pfälzischen Kommunen ist desaströs, die Kassenkredite be-
laufen sich auf zwischenzeitlich über 5 Milliarden Euro. Seit der Regierungsübernahme 
durch die SPD sind in den Kommunen circa 3 Milliarden Euro an Mitteln aus dem Finanz-
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ausgleich entzogen worden. In ganz Deutschland betragen die Kassenkredite der Kom-
munen 20 Milliarden Euro. Dies bedeutet, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen mit 
ihren 5 Prozent Einwohnern in der Bundesrepublik 20 Prozent der Kassenkredite ange-
häuft haben. Politische Forderungen sind also in Rheinland-Pfalz auf dem Rücken der 
Kommunen umgesetzt worden. 
 
Die Liquiditätskredite je Einwohner sind in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt doppelt so 
hoch wie im Bundesdurchschnitt. Nach den Zahlen des Landesrechnungshofs liegt die 
Pro-Kopf-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen mit über 20.000 Euro um 
mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt der westlichen Flächenländer. Die Politik der 
seit 20 Jahren im Land regierenden SPD hat Städte, Landkreise und Gemeinden in die 
Finanzmisere gestürzt. Bei den Soziallasten entstehen die Kostensteigerungen im We-
sentlichen bei den Kommunen, denn das Land hat mit pauschalierten Kostenbeteiligungs-
sätzen und mit dem Verstetigungsfond die Einnahmeseite der Kommunen von der Ausga-
benseite entkoppelt. Dies wird durch Vergleiche mit anderen Bundesländern unterlegt, in 
denen die gleichen Sozialgesetze gelten, die kommunale Finanzsituation aber deutlich 
entspannter ist als in Rheinland-Pfalz.  
 
Ein Kommunaler Entschuldungsfond ist ein erster Ansatz zur Verbesserung. In seiner von 
der Landesregierung vorgenommenen Ausgestaltung, die am 22. September 2010 unter-
zeichnet wurde, greift er jedoch zu kurz und wird zu weiteren unzumutbaren Belastungen 
für die Kommunen führen, während sich das Land als Hauptverursacher aus der Verant-
wortung stiehlt. 
 
Wenn Städte, Gemeinden und Kreise neben der Tilgung des Entschuldungsfonds neue 
Schulden machen müssen, ist die Zukunftsfähigkeit der Kommunen weiterhin gefährdet. 
Deshalb ist eine Finanzierung über einen Entschuldungsfond nur dann verantwortbar, 
wenn der Verbundsatz um 1 Prozent erhöht wird. 
 
Der Fond muss allen Kommunen offen stehen. Auch Kreise, die beispielsweise ihren Kon-
solidierungsanteil aufgrund ihrer extrem schwierigen Finanzlage nicht leisten können, 
müssen die Möglichkeit haben, den Fond nutzen zu können. 
 
Viele Kommunen haben in der Vergangenheit bereits erhebliche Konsolidierungsanstren-
gungen unternommen. Wenn diese Kommunen aufgrund einer strukturellen Unterfinanzie-
rung ihrer Sozialausgaben durch Konsolidierungsanstrengungen nicht in der Lage sind, 
dauerhaft bzw. mittelfristig die Entschuldung und den Haushaltsausgleich zu erreichen, 
kann die Verpflichtung, ein Drittel von Zins und Tilgung aus dem Haushalt aufbringen zu 
müssen, dazu führen, dass die zukünftige Verschuldung noch ansteigt. An diesem Punkt 
werden die fehlende Nachhaltigkeit und der Nachbesserungsbedarf des derzeitigen Kom-
munalen Entschuldungsfonds deutlich. 
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Dr. Andrea Litzenburger 

Fraktionsvorsitzende 
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